
heim zuhalten sind, an andere S taa ten  oder deren Ver
tre te r, an  O rganisationen oder Gruppen, die einen 
K am pf gegen die A rbeiterklasse und Bauern-M acht 
oder andere friedliebende Völker führen, oder deren 
V ertre te r oder H elfer auszuliefern oder zu verraten , 
w ird wegen Spionage m it Zuchthaus n icht un ter drei 
Jah ren  bes tra ft; auf Verm ögenseinziehung kann  er
k an n t werden.

DOKUMENT 185

Urteil des Bezirksgerichts Potsdam
vom 31. M ärz 1958 

—  Bs 22/58 —
§ 14 StEG.

Die Auslieferung von Namen und Anschriften von Mit
arbeitern der Organe der Staatssicherheit an im
perialistische Agentenorganisationen ist Spionage.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die N achrichten, die der A ngeklagte überbrachte, sind 
geheim zuhalten. Im  allgem einen sind zw ar A nschrif
ten  von B ürgern  der DDR kein Geheimnis, auch die 
der M itarbeiter des M inisterium s fü r S taatssicherheit 
nicht. In  der gegenw ärtigen Zeit aber, in der die NATO- 
S taa ten  bereit sind, einen K rieg gegen die sozialistischen 
Länder vom Zaune zu brechen, ist es notwendig, 
unsere S taatsfunktionäre und die M itarbeiter der Organe 
der S taatssicherheit vor Anschlägen im perialistischer 
Geheim organisationen zu schützen. Es ist bekannt, daß 
in U ngarn  w ährend der Konterrevolution M itarbeiter 
der S taatssicherheitsorgane aus ihren W ohnungen her
ausgeholt und viehisch erm ordet wurden. Dort, wo man 
sie selbst n icht an traf, wurden ihre Angehörigen g rau 
sam  gequält. In  der späteren Zeit haben offizielle Ver
tre te r  der N A TO -Staaten wiederholt erk lärt, daß auch 
in der DDR eine K onterrevolution durchgeführt werden 
m üßte. Wie ein V ertre te r der Bonner Regierung un
längst vor der Presse erklärte, verfolgen sie das Ziel, 
die Bevölkerung in der DDR in U nruhe zu versetzen, 
dann zu bewaffneten Provokationen zu schreiten und 
sp ä ter offiziell m it den w estdeutschen Söldnerarm een 
in die von ihnen provozierten U nruhen einzugreifen. 
A uf diese Weise wollen sie die A rbeiter-und-Bauern- 
M acht in der DDR beseitigen. Wie aus Geheimdirektiven 
von V ertrete rn  des N A TO -H auptquartiers hervorgeht, 
sollen bei derartigen  Provokationen zuerst maßgebliche 
F unktionäre der P arte i und des S taates sowie die M it
arbe iter von Sicherheitsorganen beseitigt, d. h. er
m ordet werden. Um  die A nschriften dieser Menschen 
zu erfahren  und spä ter bei einem beabsichtigten Über
fall die von ihnen geplanten M aßnahm en schnell durch
führen zu können, benötigen unsere Gegner Spione in 
der DDR. E iner dieser Spione is t der A ngeklagte. Um 
unsere S taatsfunktionäre zu schützen, dam it diese 
wiederum  den Schutz unserer E rrungenschaften  ge
w ährleisten können, ist es notwendig, W ohnanschrif
ten  dieser M itarbeiter vor den im perialistischen Agen
tenorganisationen geheimzuhalten.
D er A ngeklagte h a t also N achrichten, die im poli
tischen Interesse und zum Schutze unserer DDR ge
heim zuhalten waren, an den am erikanischen Spionage
dienst weitergegeben. Seine H andlungen sind s tra f 
b a r i. S. des § 14 StEG.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1958, S. 322.

DOKUMENT 186

Berlin, den 30. Dezember 1955-

E s erscheint F ra u  N. N., geb. 21. M ärz 1891, w ohnhaft 
in  W est-Berlin, und erk lä rt:

Seit ungefähr 30 Jah ren  gebe ich regelm äßig  zwei 
Zim m er m einer W est-Berliner W ohnung an  U nterm ieter 
ab. Seit A nfang 1953 bis 31. M ärz 1954 wohnte ein 
gew isser F ritz  Z. in einem der Zimmer. Z. stam m t aus 
der Sowjetzone. E r w ar M itte 1953 zu seiner bereits 
bei m ir wohnenden B rau t gezogen, die er kurz dar
au f heira tete . Das andere Zimm er gab ich au f E m p
fehlung von Z. im Novem ber 1953 zum  Preise von 
45,— DM an  einen gewissen V. ab. V. benötigte dieses 
Zimm er als Büroraum . E r h a t sich nu r selten dort au f
gehalten. Im  Ja n u a r 1954 habe ich V. das Zimm er 
gekündigt, weil er seine Miete nu r unregelm äßig be
zahlte. Die Eheleute Z. sind zum  1. A pril 1954 aus
gezogen. Seitdem habe ich weder von Z. noch von V. 
w ieder etw as gehört.

A nfang Ju li 1954 bin ich zu Bekannten nach Thale im  
H arz  gefahren. Ich habe mich dort m ehrere Wochen 
aufgehalten. Auf dem W ege zu einer anderen Bekann
ten  bin ich am  22. Ju li 1954 vom Staatssicherheitsdienst 
festgenom m en worden. Ich wurde nach Berlin-Lichten- 
berg  gebracht. Bei den Vernehm ungen durch den 
S taatssicherheitsd ienst w urde m ir vorgeworfen, daß  
ich die A genten tä tigkeit des Z. und des V. dadurch 
u n te rs tü tz t hätte , daß ich ihnen ein Zimmer verm iete t 
hätte . A ußerdem  w urde m ir zur L ast gelegt, daß ich 
gegen beide keine Anzeige ersta tte te . Außerdem  sollte 
ich in drei Fällen  telefonische Bestellungen fü r einen 
in Ost-Berlin lebenden F reund des Z. durchgegeben 
haben. Obwohl m ir niem als bekannt w ar, daß Z. und 
V. fü r irgendeine O rganisation tä tig  w aren —  ich 
w ußte überhaupt nicht, welche T ätigkeit beide aus
übten — , w urde ich wegen U nterstü tzung  der 
Spionagetätigkeit m einer U nterm ieter angeklag t und 
am  2. November 1954 durch den 1. S tra fsenat des 
S tadtgerichts Berlin zu einem Ja h r  sechs M onaten Ge
fängnis nach der K ontrollratsdirektive 38 verurteilt. 
N ach V erbüßung der vollen S trafzeit bin ich am 
22. Dezember 1955 aus der S trafvollzugsanstalt Ber
lin, B arnim straße, entlassen worden.

Meinen Verteidiger, R echtsanw alt Dr. Reinhard Preuß, 
habe ich ers t kurz vor dem Term in kennengelernt. Ob 
er eine A nklageschrift hatte , weiß ich nicht. Die in 
meinem Besitz befindliche A nklage is t m ir w ährend der 
S tra fh a ft abgenommen worden. E in U rteil habe ich 
nie gesehen. Die Berufung, die mein V erteidiger fü r 
mich eingelegt hat, is t vom K am m ergericht ohne V er
handlung durch Beschluß als „offensichtlich unbegrün
det" verw orfen worden.

L au t diktiert, genehm igt, unterschrieben 
gez. U nterschrift

*

Nach wiederholt abgegebenen Erklärungen der sow jet
zonalen Staats- und Parteifunktionäre steh t die Bevöl
kerung der Sowjetzone in „überwältigend großer Mehr
heit hinter der SED und der Regierung". In auffälligem  
Widerspruch zu diesen Erklärungen stehen S trafver
fahren, aus denen sich erkennen läßt, daß die SED 
und ihre Funktionäre große Angst vor der Bevölkerung 
haben. Das geht einmal aus der zum Tatbestand der 
Spionage entwickelten Rechtsprechung (vergl. Doku
m ent Nr. 184/85), zum anderen besonders deutlich 
aus den wegen unerlaubten W affenbesitzes verhängten  
Strafurteilen hervor.

134


